SPD-Kreistagsfraktion Olpe

KT-Sitzung am 14.03.05 – TOP 18 Produktplan 2005

Beschlussvorschlag:

Implementierung eines strukturierten betrieblichen Vorschlagswesens (KREIS-IDEEN-BÖRSE) und Anhebung des Betrages der HH-Stelle 1.020.4600 von bisher veranschlagten 500,00 Euro auf 10.000,00 Euro.

Der Landrat wird gebeten, im Einvernehmen mit dem Personalrat, hierzu Richtlinien aufzustellen.

Sachverhalt/Begründung:

Verbesserungsvorschläge hierbei sind alle IDEEN, die schwerpunktmäßig im eigenen Bereich Verbesserungen eines Zustandes beabsichtigen, die nicht selbst durch die eigene Abteilung herbeigeführt werden können, einen nachvollziehbaren Lösungsvorschlag für das angesprochene Problem beinhalten und für den vorgeschlagenen Einsatzzweck neu sind.

Verbesserungsvorschläge sind für alle Verwaltungsbereiche erwünscht.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sollen sich an der KREIS-IDEEN-BÖRSE beteiligen. Es sollen sowohl Einzel- als auch Gruppenvorschläge eingereicht werden können, wobei insbesondere Teamvorschläge erwünscht sind und mit dem 1,5-fachen Prämiensatz belohnt werden. 

Aufgabe jedes Fachdienstleiters ist es, die Kreativität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, sie für das Verwaltungsgeschehen –auch über den eigenen Arbeitsplatz hinaus- zu interessieren und folglich zur Abgabe von Verbesserungsvorschlägen anzuhalten.

Auf einem entsprechend hierfür zu entwickelnden Vordruck sind seitens des Vorschlagenden folgende Punkte darzustellen:

· Darstellung der jetzigen Situation

· Verbesserungs-/Lösungsmöglichkeit

· Vorteile durch die Verbesserung

Zur Beurteilung der Vorschläge sollten die Fachdienstleiter (oder von ihnen benannte Mitarbeiter) gutachterliche Stellungnahmen abgeben. 

Die Prämierung des Verbesserungsvorschlages sollte durch ein Gremium erfolgen, das gleichberechtigt durch die Verwaltungsspitze und den Personalrat besetzt ist. Anhand einer Prämientabelle ist die Höhe der Prämie festzulegen. Der Prämiensatz beträgt 50 % der Nettoersparnis eines Jahres, maximal 1.000,00 Euro. Hierbei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

· Bedeutung für die Verwaltung (gering – mittel – groß – sehr groß)

· Häufigkeit der Anwendung (einmalig in kleinerem/größeren Umfang, dauernd in kleineren – mittleren – größerem – sehr großen Umfang)

Bei abgelehnten Anträgen sollte in folgenden Fällen eine Anerkennungsprämie an den Einreicher erfolgen:

· Die Änderung ist bereits vorgesehen, aber noch nicht bekanntgegeben worden

· Der Vorschlag kann z.B. aus betrieblichen oder externen Gründen nicht realisiert werden

· Es bestehen Schutzrechte anderer Einsender

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung verfügen über ein enormes Kreativitätspotential. Es entspricht der Philosophie und dem Leitbild einer modernen Verwaltung, diese Kreativität aller Mitarbeiter zu fördern und dem Dienstherren zur Verfügung zu stellen.

Ziel ist es, die Arbeit in der Verwaltung zu vereinfachen und Kosten einzusparen.

